
 

Fragensammlung: 
RA Hon.-Prof. Dr. Michael Rohregger 

 
Wir hoffen, Dir mit diesem Service bei der Prüfungsvorbereitung 
helfen zu können. Die Fragen sind keine offizielle Stoffabgrenzung, 
dienen rein der Übung und sind ohne Gewähr. 
 
Wenn Du auch Fragen mitgeschrieben hast, bitte hilf’ uns dabei, diesen Service für alle 
Studierende zu verbessern und schick uns die Fragen unter fragensammlung@fvjus.at 
oder nutze unser Formular! Vielen Dank und viel Erfolg für die Prüfung. 
 
Deine FV Jus 
 
Berichte zur Prüfungssituation: 
Die mündliche Strafrechtsprüfung findet in einer formal korrekten, höflichen Atmosphäre 
statt. Der Prüfer begrüßt die Kandidat:innen respektvoll und gibt vor Beginn der Prüfung 
eine Zeiteinteilung bekannt, was für Transparenz und Struktur sorgt. Das Prüfungsniveau 
ist sehr hoch: Es werden zahlreiche Detailfragen gestellt, häufig mit vielen Unterfragen. 
Die Kandidat:innen müssen nahezu den gesamten Stoff in großer Tiefe beherrschen. 
Wissenslücken werden sofort sichtbar, da der Prüfer gezielt nachfragt. Insgesamt ist die 
Prüfung sehr anspruchsvoll und setzt eine umfassende Vorbereitung voraus. 
Ein wesentlicher Aspekt der Prüfung bei Professor Rohregger ist zudem, dass der Kodex 
nicht verwendet werden darf. Er betont regelmäßig: „Probieren Sie die Frage ohne Kodex 
zu beantworten.“ Antworten, die ausschließlich aus dem Gesetzestext abgelesen werden 
können und die man ohne Kodex nicht wissen würde, werden daher nicht berücksichtigt. 
Er war sehr freundlich und die Prüfung war sehr angenehm und locker. Ist sehr auf meine 
Antworten eingegangen, sodass ich über das reden konnte, was ich gut kann. 
 

2025 
1.​ Fall: Der A und B überlegen, wie sie ihre finanzielle Situation verbessern 

können. B überredet den A mit einer Pistole die reiche Nachbarin zu 
überfallen. Die Nachbarin will ihm die Uhr geben. B entschuldigt sich und 
geht heim.  

a.​ Bestimmungstäter Strafbemessung (anhand des Falles) 
b.​ Was gäbe es für Konstellationen wo B nicht strafbar wäre? 

2.​ A braucht Geld, Oma Geldbörse, nimmt unbemerkt Bankomatkarte, code auf 
der Rückseite, problemlos 10.000 Euro abheben 

3.​ 1. August eine Straftat begangen, 1. September verurteilt, dann kommt heraus, 
dass am 15. August noch was angestellt wurde. 

a.​ Zusatzstrafe? 
4.​ U-Haft 
5.​ Fall: Einbruch Elektrogeschäft, merkt er wurde erwischt, um sich den Laptop 

zu sichern, haut Inhaber nieder und flüchtet mit dem Laptop 
6.​ Fall: A wird vernommen, A ist Mitglied einer Bande, unbescholten und nicht 

vorbestraft. 
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7.​ Sta macht etwas und Beschuldigte ist damit nicht einverstanden. Der 
Beschuldigte ist der Meinung das passt so nicht. 

a.​ Maßnahmenbeschwerde 
8.​ 2 Personen beschädigen ein Polizeiauto: Welches Delikt? 

a.​ Art der Täterschaft? 
b.​ Wie sieht es bei der Schuld der einzelnen Täter aus 

9.​ Ein Lockführer rast auf eine Menschenmasse zu. Er hat die Möglichkeit nach 
links zu biegen und 10 Personen oder nach rechts zu biegen und 2 Personen 
umzubringen 

a.​ Delikt und Rechtfertigung? 
10.​ Der Beschuldigte erscheint nicht zur Hauptverhandlung, was kann man 

machen? 
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